So sorgen Sie für den Zugang der Kündigung, wenn Ihr Mitarbeiter die Annahme verweigert:

	Verhalten Ihres Mitarbeiters
	So erreichen Sie einen rechtssicheren Zugang

	Mitarbeiter verlässt den Raum, während Sie ihm die Kündigung hinhalten.
	Der Mitarbeiter hat den Zugang vereitelt. Werfen Sie die Kündigung noch am selben Tag in den Hausbriefkasten des Mitarbeiters.
Sie gilt dann als bei der ursprünglichen Übergabe zugegangen.

	Mitarbeiter verweigert die Annahme, bleibt aber im Raum.
	Legen Sie die Kündigung in unmittelbarer Nähe des Mitarbeiters ab, sodass er sie an sich nehmen kann. Die Kündigung gilt damit als zugegangen, auch wenn der Mitarbeiter sie nicht mitnimmt.

	Mitarbeiter nimmt die Kündigung an, aber nicht mit.
	[bookmark: _GoBack]Die Kündigung war im Herrschaftsbereich des Mitarbeiters und ist damit zugegangen.

	Wichtig: In allen diesen Fällen sollten Sie einen Zeugen hinzuziehen, der den Sachverhalt bestätigen kann.



